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Vor 15 Jahren wurde beim „Erd-Gipfel“ von Rio de Janeiro das „Rahmenübereinkommen der Ver-

einten Nationen über Klimaänderungen“ (Klimakonvention) unterzeichnet.1 Darin verpflichten sich 

die Vertragsparteien, „auf der Grundlage der Gerechtigkeit und entsprechend ihren gemeinsamen, 

aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten das Klimasystem zum 

Wohl heutiger und künftiger Generationen schützen.“2 Auch das neue Kompendium der kirchlichen 

Soziallehre unterstreicht, dass das Klima ein Gut ist, das geschützt werden muss. Deshalb sei es 

erforderlich, dass Konsumenten und Produzenten ein stärkeres Verantwortungsgefühl entwickel-

ten.3 Inzwischen ist noch deutlicher geworden, dass der Klimawandel kein zukünftiges Ereignis ist, 

sondern bereits unumkehrbar begonnen hat. Er stellt die wohl umfassendste Bedrohung men-

schenwürdiger Existenz und der natürlichen Ökosysteme dar. Damit ist er eine zentrale Frage der 

Gerechtigkeit und eine ernste Herausforderung für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Ethik. Kli-

maschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind deshalb unaufschiebbare Aufgaben.  

Klimawandel und Gerechtigkeit hängen also 

eng zusammen. Das betont auch der Ökume-

nische Rat der Kirchen in seiner 2002 veröf-

fentlichten Stellungnahme „Solidarität mit 

den Opfern des Klimawandels“.4 Der Klima-

wandel werde enorme Zerstörung verursa-

chen, wobei die größte Belastung auf die 

verwundbaren Länder des Südens zukommen 

werde. „Dies schafft eine neue Form der Un-

gerechtigkeit“, so der ÖRK. Die Herausfor-

derung besteht darin, wie die Solidarität mit 

den gegenwärtigen und künftigen Opfern des 

Klimawandels aussehen und auf globaler 

Ebene institutionell wie strukturell verankert 

werden kann. Der ÖRK stellt das Klimaprob-

lem dabei in einen größeren Zusammenhang. 

Es könne nicht von anderen Faktoren des 

sozialen und ökologischen Abbaus getrennt 

werden. „Sie greifen ineinander. Die eigentli-

che Gefahr ist ihre akkumulierte Wirkung.“5  

Schon 1999 wies Klaus Töpfer darauf hin, 

dass die größte globale Bedrohung, mit der 

sich die Menschheit heutzutage konfrontiert 

sehe, darin bestehe, dass unsere wirtschaftli-

chen Aktivitäten zu einer globalen Erwär-

mung des Klimas führen – „ein Prozeß, der 

schwerwiegende Konsequenzen für das ge-

samte Ökosystem Erde und für das Leben der 

Menschen in reichen wie in armen Ländern 

hätte.“6 Deshalb mahnte UN-Generalsekretär 

Kofi Annan in seiner Video-Botschaft zu den 

Feierlichkeiten in Kyoto 2005 die internatio-

nale Staatengemeinschaft, das globale Prob-

lem – „one of the biggest challenges we face 

in the twenty-first century“ – in einer „kon-

zertierten Aktion“ anzugehen; andernfalls 
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werde das Ziel einer nachhaltigen Entwick-

lung in unerreichbare Ferne rücken: „There is 

no time to lose!“7  

Klima – Klimawandel 

Im Unterschied zum augenblicklichen und 

lokalen Wetter und der Witterung als dem 

mittleren Wetter einiger Tage bis Wochen 

lässt sich Klima definieren als „die Gesamt-

heit der Witterungen eines längeren Zeitab-

schnitts einschließlich der dabei auftretenden 

Extrema“.8 Als Klimasystem bezeichnet man 

das höchst komplexe Ineinander von Atmo-

sphäre, Hydrosphäre (Wasser, Meeresströ-

mungen und Umwälzungen), Kryosphäre 

(Schnee, Eis und Permafrost), Landoberfläche 

und Biosphäre sowie aus deren Wechselbe-

ziehungen. „Dieses System verändert sich 

aufgrund seiner eigenen inneren Dynamik 

und durch externe Kräfte wie Vulkanausbrü-

che, solare Schwankungen und menschlich 

induzierte Einflüsse wie die Änderung der 

Zusammensetzung der Atmosphäre und 

Landnutzung.“9  

Klimawandel bezieht sich auf jede Änderung 

des Klimas, sei es aufgrund von natürlichen 

Schwankungen oder menschlichen Aktivitä-

ten. „Dieser Gebrauch unterscheidet sich von 

demjenigen des Rahmenübereinkommens der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

(UNFCCC), das ‚Klimaänderungen’ definiert 

als ‚Änderungen des Klimas, die unmittelbar 

oder mittelbar auf menschliche Tätigkeiten 

zurückzuführen sind, welche die Zusammen-

setzung der Erdatmosphäre verändern, und 

die zu den über vergleichbare Zeiträume be-

obachteten natürlichen Klimaschwankungen 

hinzukommen.“10  

In der Klimakonvention brachten die Staaten 

der Erde ihre Besorgnis darüber zum Aus-

druck, „daß menschliche Tätigkeiten zu einer 

wesentlichen Erhöhung der Konzentrationen 

von Treibhausgasen [THG] in der Atmosphäre 

geführt haben, daß diese Erhöhung den na-

türlichen Treibhauseffekt verstärkt und daß 

dies im Durchschnitt zu einer zusätzlichen 

Erwärmung der Erdoberfläche und der Atmo-

sphäre führen wird und sich auf die natürli-

chen Ökosysteme und die Menschen nachtei-

lig auswirken kann“.11 Im Bericht des Zwi-

schenstaatlichen Ausschusses für Klimaän-

derungen (IPCC) von 2001 ist die damalige 

Besorgnis einer stärkeren Gewissheit gewi-

chen: „Es gibt neue und klarere Belege dafür, 

dass der Großteil der in den letzten 50 Jahren 

beobachteten Erwärmung menschlichen Akti-

vitäten zuzuschreiben ist.“12  

Ursachen und Folgen des Klimawandels  

Im Zuge der Industrialisierung kam es zu 

einem rasanten Anstieg der Emissionen kli-

maschädlicher Gase, vor allem von Kohlendi-

oxid, aber auch von Methan, Lachgas und 

FCKW, und zu einer drastischen Erhöhung 

ihrer Konzentration in der Atmosphäre. Nach 

dem Dritten Wissensstandsbericht (Third 

Assessment Report, TAR) des IPCC von 2001 

kann es dadurch bis zum Ende des Jahrhun-

derts zu einem Anstieg der mittleren globalen 

bodennahen Temperatur um bis zu 5,8°C 

kommen.13 Doch schon ein Anstieg um plus 

2° C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter 

wird von den meisten Klimaforschern als ge-

fährlich angesehen.14 Da die globale 

Mitteltemperatur seit 1861, dem Beginn kon-

tinuierlicher Temperaturaufzeichnungen, be-

reits um 0,6° C angestiegen ist, bleiben nur 

noch 1,4° C bis zum Überschreiten dieser 

Grenze.  

Es drohen verheerende Folgen für Mensch 

und Umwelt, die zum Teil schon jetzt mess-

bar sind: Der arktische Eisschild und die Ge-

birgsgletscher schrumpfen, die Permafrostge-

biete tauen immer weiter auf, was den Kli-

mawandel noch zusätzlich verstärkt.15 Der 

globale mittlere Meeresspiegel wird bis zum 

Ende des Jahrhunderts um bis zu 0,88 Meter 

ansteigen, verursacht vor allem durch die 

thermische Ausdehnung der Ozeane, aber 

auch durch das Abschmelzen von Festlandeis. 

Überschwemmungen und extreme Wetter-

ereignisse, wie Starkniederschläge, Hitze, 

Dürre und Wirbelstürme, werden häufiger 
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und gravierender in ihren Auswirkungen. Das 

Artensterben nimmt zu, wenn Lebensräume 

mit bestimmten Klimaeigenschaften von der 

Erde verschwinden, die nächste noch akzep-

table Umwelt unerreichbar weit entfernt ist 

oder einwandernde Arten den angestammten 

die Lebensgrundlagen entziehen. Krankheiten 

wie Malaria und Cholera breiten sich aus. 

Dadurch sowie durch Hitzestress und Über-

flutungen forderte der Klimawandel nach 

WHO-Angaben allein im Jahr 2000 über 

150.000 Todesopfer.16 Hinzu kommen Hunger 

und Mangelernährung infolge von Erntever-

lusten. Soziale Konflikte um Ressourcen, ins-

besondere um Trinkwasser nehmen zu; schon 

jetzt leben 500 Millionen Menschen in Län-

dern mit Trinkwasserknappheit, im Jahre 

2025 könnten es drei Milliarden sein. Bereits 

heute leben 500 Millionen Menschen in Län-

dern mit Trinkwasserknappheit; im Jahre 

2025 könnten es drei Milliarden sein.17 Die 

Zahl der Menschen, die vor Dürre, Hunger 

oder Überschwemmung fliehen müssen, wird 

steigen. Und die ökonomischen Schäden ex-

tremer Wetterereignisse werden bis zum Jahr 

2050 schätzungsweise auf über 600 Milliar-

den Euro jährlich anwachsen.18  

Ausgleichende Gerechtigkeit?  

Die These vom Katastrophen-Egalitarismus, 

nach der der Treibhauseffekt für ausglei-

chende Gerechtigkeit sorge,19 trifft nicht zu. 

Denn die Lasten des Klimawandels sind sehr 

ungleich verteilt. Je ärmer und schwächer die 

Menschen, Regionen oder Länder sind, desto 

geringer sind ihre Möglichkeiten, den Folgen 

des Klimawandels auszuweichen, sich anzu-

passen, zu schützen, zu versichern oder ent-

standene reversible Schäden zu beheben. Im 

Vergleich zu den reichen Industrienationen 

sind die Länder des „Südens“, aber auch die 

Arktis erheblich stärker betroffen, obwohl ihr 

Pro-Kopf-Beitrag im Blick auf die Ursachen 

des Klimawandels (bislang) eher zu vernach-

lässigen ist.20 Ähnliches gilt für die ärmeren 

Bevölkerungsgruppen, die alten und kranken 

Menschen sowie die Kinder in den wohlha-

benden Ländern.  

Ethische Maßstäbe  

Aufgrund dieser großen Ungleichheit zwi-

schen Verursachern und Leidtragenden ist 

der Klimawandel ein grundlegendes Problem 

der weltweiten Gerechtigkeit. Die Ungleich-

heit hat auch eine zeitliche Dimension, denn 

unser heutiger Mangel an Klimaschutz wird 

vor allem in der Zukunft nachteilige Wirkun-

gen entfalten. Dadurch wird die Gerechtigkeit 

zwischen den Generationen in Frage gestellt. 

So werden grundlegende Menschenrechte der 

jetzt lebenden und kommenden Generationen 

verletzt oder bedroht: das Recht auf Leben, 

das Recht auf physische und psychische Un-

versehrtheit sowie auf Gesundheit, das Recht 

auf Nahrung, auf soziale Sicherheit und Ei-

gentum sowie das Recht auf eine intakte 

Umwelt. Darüber hinaus beeinträchtigt der 

Klimawandel die Lebensräume von Fauna und 

Flora und verstößt damit gegen die Umwelt-

gerechtigkeit. Die gefährliche anthropogene, 

das heißt menschengemachte Klimaänderung 

ist also in dreifacher Hinsicht eine Frage der 

Gerechtigkeit. Sie ist keine Naturkatastrophe, 

sondern eine massive Ungerechtigkeit, die 

bestehendes Unrecht noch verschärft.  

Im Sinne der globalen, intergenerationellen 

und ökologischen Gerechtigkeit müssen die 

Akteure ihr Handeln an folgenden Grundsät-

zen orientieren: Das Verursacherprinzip ge-

bietet, rückwirkend die Lasten für verur-

sachte Schäden zu übernehmen sowie vor-

ausschauend alle absehbaren Kosten für 

Mensch und Umwelt in die Preise einzubezie-

hen, so dass diese die „ökologische Wahr-

heit“21 sagen (Internalisierung negativer ex-

terner Effekte). Das Vorsorgeprinzip zielt auf 

die Minderung von Risiken und die Schonung 

der natürlichen Lebensgrundlagen, auch mit 

Blick auf die nachrückenden Generationen. 

Schließlich besagt der Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit, dass der gute Zweck, der Kli-

maschutz, nicht jedes Mittel heiligt. So müs-

sen alle Maßnahmen der Minderung und An-

passung 1. geeignet sein, um die Gefahren 

abzuwenden, 2. erforderlich sein zur Gefah-

renabwehr, d.h. es darf keine weniger stark 

eingreifende bzw. kostengünstigere Maß-
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nahme geben, die dazu ebenfalls geeignet 

wäre, und 3. müssen sie angemessen sein, 

d.h. der durch die Maßnahme bewirkte oder 

in Kauf genommene Schaden darf nicht grö-

ßer sein als der erzielte Nutzen.  

Kyoto – ein erster Schritt  

Über sieben Jahre brauchte es, bis das „Pro-

tokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkom-

men der Vereinten Nationen über Klimaän-

derungen“ am 16. Februar 2005 in Kraft tre-

ten konnte, obwohl der Text bereits durch 

umfangreiche, ökologisch fragwürdige Kon-

zessionen „zustimmungsfähig“ gemacht wor-

den war.22  

Entgegen den in Kyoto vereinbarten, be-

scheidenen Reduktionszielen und den darüber 

hinausgehenden Selbstverpflichtungen stie-

gen die THG-Emissionen der Industrieländer 

im Zeitraum 1990 bis 2003 sogar um 12,4 

Prozent. Projektionen für die nächsten Jahre 

deuten auf einen weiteren Anstieg hin. Kyoto 

ist also nur ein erster Schritt. Nach Einschät-

zung von Klimaforschern müssen die CO2-

Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts min-

destens um 60, besser noch um 80 Prozent 

reduziert werden. Dies „ist technisch möglich 

und volkswirtschaftlich tragfähig“.23 Der Um-

weltrat der EU hat sich am 10. März 2005 

ganz in diesem Sinne für eine Verringerung 

der THG-Emissionen der Industrieländer (ge-

genüber dem Basisjahr 1990) um 15 bis 30 

Prozent bis zum Jahr 2020 sowie um 60 bis 

80 Prozent bis zum Jahr 2050 ausgespro-

chen.24 Weitere Verhandlungen mit dem Ziel 

deutlich substanziellerer Reduktionen und der 

Einbeziehung aller relevanten Staaten, vor 

allem der USA und Chinas, aber auch der 

Schwellenländer, müssen also folgen, um 

eine gefährliche Veränderung des Klimas 

wirksam zu verhindern.  

Dafür wurde beim Klimagipfel in Montreal 

2005 mit dem Einstieg in formale Post-2012-

Verhandlungen der Weg bereitet. Zu begrü-

ßen ist, dass dort neben dem Umsetzungspa-

ket („Marrakech Accords“) auch ein Organ zur 

Erfolgskontrolle mit recht weitreichenden 

Anreiz- und Sanktionsmöglichkeiten gegen-

über nicht kooperierenden Staaten völker-

rechtlich bindend beschlossen wurde.  

Was zu tun ist  

Gemäß der Klimakonvention sollen die THG-

Konzentrationen in der Atmosphäre auf ei-

nem Niveau stabilisiert werden, „auf dem 

eine gefährliche anthropogene Störung des 

Klimasystems verhindert wird“.25 Deshalb hat 

etwa der Europäische Rat im März 2005 be-

schlossen, eine EU-Strategie zur Bekämpfung 

der Klimaänderungen zu entwickeln, um den 

Anstieg der globalen Oberflächentemperatur 

auf höchstens 2° C zu begrenzen.26  

Gemäß den skizzierten ethischen Maßstäben 

müssen deshalb die Industrie-, Transformati-

ons- und Schwellenländer sowie die Reichen 

in den Entwicklungsländern ihrer eigenen 

„fossilen“ Entwicklung Grenzen setzen und 

die Hauptlast der weltweit notwendigen Maß-

nahmen übernehmen. Notwendig sind sowohl 

Strategien zur Minderung der THG-Konzent-

rationen als auch Strategien zur Anpassung, 

um die negativen Folgen des Klimawandels 

für Menschen, Tiere und Pflanzen abzuschwä-

chen. Minderung und Anpassung stehen da-

bei für zwei sich ergänzende, nicht alterna-

tive Maßnahmenbündel, denn selbst im Falle 

einer äußerst erfolgreichen Minderungspolitik 

ist eine Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels unumgänglich. Auf Minderung zu 

verzichten und ausschließlich auf Anpas-

sungsanstrengungen zu setzen, wäre un-

gerecht, da ein solches Vorgehen die Haupt-

verursacher von ihrer Verantwortung zur 

Reduzierung ihrer THG-Emissionen entbin-

den, erhebliche Risiken und irreversible 

Schäden in Kauf nehmen und die finanziellen 

Möglichkeiten vieler ärmerer Länder und 

Menschen bei weitem übersteigen würde.  

Zur Minderung können die folgenden Maß-

nahmen beitragen: Energiesparen, Steige-

rung der Energieeffizienz und die erneuerba-

ren Energien sind die Energiequellen der Zu-
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kunft, brauchen aber eine stärkere Förde-

rung. Die bestehenden Ökosteuern müssen 

stärker die THG-Emissionen besteuern, von 

Gerechtigkeitslücken befreit und in eine um-

fassende ökologische Steuer- und Finanz-

reform eingebettet werden. Daneben sollten 

der Handel mit „Verschmutzungslizenzen“ 

(Zertifikaten), die Gemeinschaftsprojekte 

(Joint Implementation) und Mechanismen für 

umweltgerechte Entwicklung (Clean Deve-

lopment Mechanism, CDM) ausgebaut wer-

den. Die Kohlenstoffabscheidung (Capturing) 

und -deponierung (Sequestrierung) sind hin-

gegen allenfalls Übergangslösungen. Auf po-

litischer Ebene kommt einer nachhaltigen 

Verkehrs- und Raumpolitik, aber auch der 

Umwelterziehung und –bildung eine wichtige 

Rolle zu. Dies könnte bei den privaten Haus-

halten den Wandel zu klimaverträglicheren 

Lebens-, Mobilitäts- und Konsumstilen be-

günstigen. Insgesamt gesehen muss die Poli-

tik in der Rahmenordnung die Anreize so 

setzen, dass klimafreundliches Verhalten 

erleichtert und klimaschädigendes Handeln 

erschwert wird.  

Die aktuell wieder debattierte Kernenergie 

stellt keine tragfähige Lösung dar, da sie 

bezogen auf den gesamten Produktionspro-

zess keineswegs klima-unschädlich ist. Zu-

dem sind auch die Uran-Vorräte begrenzt. 

Vor allem aber ist die Kernenergie mit 

schwerwiegenden Risiken und ungelösten 

Folgeproblemen verbunden, die aus Gründen 

intergenerationeller Gerechtigkeit nicht den 

nachrückenden Generationen aufgebürdet 

werden dürfen. Sie verstößt darüber hinaus 

gegen die Grundsätze der Vorsorge und Ver-

hältnismäßigkeit.  

Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

im Sinne einer Verringerung der Verletzbar-

keit (Vulnerabilität) kann etwa bedeuten, 

Dämme gegen wiederholte Überschwemmun-

gen zu errichten, landwirtschaftliche Bedin-

gungen in Trockenzonen zu verbessern und 

eine vorsorgende Bauweise in sturm- und 

hitzeanfälligen Gebieten zu praktizieren. Es 

müssen aber auch Gesundheitsprogramme 

aufgelegt und Entwicklungsstrategien so ver-

ändert werden, dass die Fähigkeiten verbes-

sert werden, unter sich verschlechternden 

Lebensbedingungen zu überleben und die 

eigene Existenz langfristig zu sichern. 

Daneben müssen auf nationaler und globaler 

Ebene ein Katastrophenmanagement sowie 

eine Not- und Wiederaufbauhilfe organisiert 

werden, d.h. spezielles Personal ist auszubil-

den und mit entsprechender Ausrüstung aus-

zustatten, in den nationalen Haushalten sind 

Budgets für Katastrophenhilfe auszubauen 

bzw. erst einmal einzurichten und Katastro-

phenpläne zu erstellen. Schließlich braucht es 

humanitäre Antworten auf das wachsende 

Problem der Umweltflüchtlinge.  

Der aktive Einsatz für die Gerechtigkeit in 

ihren drei Dimensionen ist gefordert, vor 

allem aber eine Lastenübernahme nach dem 

Verursacherprinzip. Die bisherige Unterstüt-

zung der Entwicklungsländer bei der Anpas-

sung an den Klimawandel, auch seitens der 

EU, ist absolut unzureichend. Die Hauptver-

ursacher, darunter Deutschland,27 müssen 

ihre Verpflichtung vertraglich anerkennen, 

entstandene und noch eintretende Schäden 

zu kompensieren und ausreichende Gelder 

für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung zu 

stellen. Entwicklungsorganisationen schätzen 

die benötigten Mittel auf 300 bis 500 Milliar-

den Euro pro Jahr. Die Finanzfonds für 

Transferleistungen an Entwicklungsländer im 

Rahmen der Klimakonvention sowie der 

„Adaptation Fund“ im Rahmen des Kyoto-

Protokolls28 bedürfen also dringend der 

Aufstockung und Weiterentwicklung.  
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